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zielsichere bestimmuNg eiNes vormuNds
zur praktischen festlegung in testament und vollmacht

Agnes D. Wendelmuth

Früher	war	der	Vormund	in	aller	Munde.	Und	mancher	
Mandant	 berichtet	 noch	 heute	 vom	Wunsch	 nach	 ge-
richtlichen	Entmündigungen,	um	selbst	Vormund	zu	wer-
den –	manchmal	auch	des	vermögenden	Elternteils.	Auch	
der	nicht	 familienrechtlich	 tätige	Anwalt	weiß,	dass	der	
Gesetzgeber	1992	die	Betreuung	eingeführt	und	die	Ent-
mündigung	abgeschafft	hat.	Doch	die	Vormundschaft	gibt	
es	noch,	allerdings	nur	bei	Minderjährigen.	Der	folgende	
Beitrag	will	den	Vorschriften	wieder	etwas	mehr	Beach-
tung	schenken	und	zwar	jenseits	der	Fälle,	in	denen	das	
Jugendamt	wegen	Vernachlässigung	einschreitet.	Für	alle	
Eltern	nicht	volljähriger	Kinder	sind	sie	im	Rahmen	der	
Vorsorgegestaltung	von	großer	Bedeutung.

i.  hier ist es geregelt

Die	materiellrechtlichen	Regelungen	zur	Vormundschaft	
finden	sich	in	den	§§	1773	bis	1895	BGB.	Uns	interessie-
ren	die	Vorschriften	zur	Begründung	der	Vormundschaft	
zu	Beginn.	Die	Führung	der	Vormundschaft,	 ihre	Been-
digung	und	sonstigen	Regelungen,	beginnend	ab	§	1793	
BGB,	bleiben	hier	außer	Betracht.	 In	verfahrensrechtli-
cher	Hinsicht	ist	der	Bestellung	des	Vormunds	im	Gesetz	
über	das	Verfahren	in	Familiensachen	(FamFG)	geregelt	
und	wird	die	Vormundschaft	den	Kindschaftssachen	zu-
geordnet	(§	151	Nr.	4	FamFG)	und	prozessual	behandelt	
wie	Verfahren,	die	das	Sorgerecht	und	das	Umgangsrecht	
zum	Gegenstand	haben.											

Das	 Familiengericht	 ordnet	 die	Vormundschaft	 von	
Amts	wegen	an,	§	1774	BGB,	und	bestellt	den	Vormund,	
§	1789	 BGB.	 Voraussetzung	 ist	 –	 untechnisch	 gespro-
chen –	ein	Mangel	in	der	elterlichen	Sorge:	§	1773	BGB	
kennt	drei	Fallgruppen:	Beide	Eltern	sind	tot,	beide	El-
tern	 sind	 in	 der	 Wahrnehmung	 der	 elterlichen	 Sorge	
beschränkt1	 oder,	 der	 Vollständigkeit	 halber	 erwähnt,	
es	handelt	 sich	um	ein	Findelkind,	 von	dem	man	nicht	

1	 Hier	kommen	ein	Ruhen	und	ein	Entzug	der	elterlichen	Sorge	in	Betracht.	
Solange	ein	Elternteil	handeln	kann,	ist	für	eine	Vormundschaft	kein	
Raum,	vgl.	§	1680	BGB.	

2	 Davon	zu	unterscheiden	ist	der	Gegenvormund,	§	1792	BGB,	der	eine	
Kontrollfunktion	innehat.	

weiß,	wer	die	elterliche	Sorge	konkret	ausüben	soll.	Zum	
Vormund	wird	regelmäßig	nur	eine	Person	bestimmt	und	
Geschwister	 sollen	 den	 gleichen	Vormund	 bekommen.	
Die	Bestellung	eines	Ehepaares	als	Vormund	ist	möglich	
(sog.	Mitvormundschaft2),	§	1775	BGB.

ii.  so wird es geregelt

Im	Bereich	der	Vorsorgeregelung	 sind	die	beiden	 zuvor	
genannten	Hauptgruppen	zu	unterscheiden,	nämlich	die	
Regelung	 der	Vormundschaft	 im	Falle	 des	Todes	 beider	
Eltern	 und	 im	 Falle	 der	Verhinderung.	 Praktisch	 fallen	
hierunter	Fälle	schwerster	Krankheit	oder	eines	schwe-
ren	Unfalls	beider	Eltern	oder	des	einzigen	lebenden/sor-
geberechtigten	Elternteils.	Die	Unterschiede	wirken	sich	
in	zweifacher	Hinsicht	aus:	zum	einen	bei	der	Frage,	wie	
die	 Person	 des	Vormunds	 festgelegt	wird,	 zum	 anderen	
bei	der	Frage,	welche	Verbindlichkeit	die	Festlegung	hat.	

a)	Im	Todesfall	 steht	 das	 Benennungsrecht	 den	 El-
tern	zu,	§	1776	BGB.	Hier	bedarf	es	eines	gemeinsamen	
Entschlusses.	Dieser	ist	nach	§	1777	Abs.	3	BGB	in	einer	
letztwilligen	Verfügung,	also	in	einem	Testament	(Einzel-
testament	oder	gemeinsames	Testament)	oder	 in	einem	
Erbvertrag,	 festzulegen.	Bei	sich	widersprechenden	Be-
stimmungen	 gilt	 diejenige	 des	 Letztversterbenden,	 vgl.	
§	1776	Abs.	2	 BGB.	 Bei	 gleichzeitigem	Versterben	 (oder	
der	Vermutung)	muss	das	Familiengericht	zwischen	ge-
gebenenfalls	widersprüchlichen	Benennungen	entschei-
den.3	

Die	 Vormundschaftsbestimmung	 ist	 nur	 möglich,	
wenn	im	Zeitpunkt	des	Todes	des	Bestimmenden	die	ge-
samte	Personen-	und	Vermögenssorge	bei	diesem	 liegt,	
vgl.	§	1777	Abs.	1	BGB.	Eine	Beschränkung	in	einzelnen	
Angelegenheiten,	 typischer	Fall	 ist	das	Fehlen	des	Auf-
enthaltsbestimmungsrechts,	ist	hingegen	unschädlich.4

An	die	Formulierung	sind	keine	besonderen	Anforde-
rungen	zu	stellen.	Ausreichend	ist	z.	B.:	„Hiermit	benen-
nen	wir,	falls	unsere	minderjährigen	Kinder	nach	unse-
rem	Tod	ohne	gesetzliche	Vertreter	sind,	als	Vormund:	in	
erster	Linie	x,	in	zweiter	Linie	y.“5 An	die	Anordnung	der	
Eltern	 ist	 das	 Familiengericht	 grundsätzlich	 gebunden.	
Nur	unter	den	engen	Voraussetzungen	des	§	1778	BGB	
kann	 der	 als	 Vormund	 Benannte	 übergangen	 werden.	
Das	sind	Fälle,	 in	denen	der	Vormund	geschäftsunfähig	
und/oder	 minderjährig	 ist	 oder	 in	 denen	 für	 den	Vor-
mund	 ein	 Betreuer	 bestellt	 ist.	Auch	 bei	Verhinderung	
z.	B.	wegen	Krankheit	kann	die	Benennung	übergangen	

3	 Schulte-Bunert	in	Erman,	BGB,	15.A.	2017,	§	1776	Rn.	2,	dort	auch	Hin-
weise	auf	die	Gegenauffassung,	die	von	der	Gegenstandslosigkeit	beider	
Benennungen	ausgeht.

4	 Schulte-Bunert	in	Erman,	BGB,	15.A.	2017,	§	1777	Rn.	1.
5	 Formulierung	nach	Krug	in	Tanck/Krug,	Anwaltsformulare	Testamente,	

6.A.	2019,	§	3	Rn.	21.
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